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on aer Notverordnung zur 
jesetzlichen Grundlage 
)ie Regierung unterbreitet dem Landtag die Vorlage ß r  ein 

\etäubungsmittelgesetz 
Ein Urteil des liechtensteinischen Landgerichtes Ist der Anlass zu einer Regie-
ogsvorlage zur Schaffung eines Betäubungsmittelgesetzes, das voraussichtlich in 
r nächsten Sitzung vom Landtag in Behandlung gezogen wird. Während man bisher 
r Ansicht zuneigte, dass nicht nur die Ans- and Einfuhr von Betäubungsmitteln in 

ie Zuständigkeit des schweizerisch-liechtensteinischen Zollvertrages falle, sondern 
ich die Strafverfolgung durch diese Gesetzgebung abgedeckt sei, gab der mit einem 
iesbezüglichen Straffall befasste Landrichter eine andere Interpretation. Um die mit 
r gerichtlichen Entscheidung entstandene Rechfstuisicherheit zu beseitigen, wurde 
ie fürstliche Notverordnung erlassen, welche die schweizerische Gesetzgebung als 
llumfänglich in unserem Lande anwendbar erklärt. Zweck der Regierungsvorlage 
es nun, die Notverordnung in ordentliches Recht zu überfähren. 
In dem Regierungsbericht zur Geset-< Berichtsurteils erlassene Notverordnung 
(vorläge wird mit aller Deutlichkeit auf diente zur Sicherstellung der Strafrechts-

Bie mit dem Urteil des Landgerichtes ent
standene Rechtsunsicherheit hingewie-
en, obwohl für den besagten Fall auch 
line gerichtliche Interpretation aus dem 
Kanton. St. Gallen vorliegt. Die Straf
kammer des Kantonsgerichtes prägte in 
Ihrem Urteil den nicht leicht verständli
chen Satz, dass die Bestrafung des Dro
genhändler und Drogenkonsumenten 
Licht im gemeinsamen Wirtschaftsinter-
psse der Schweiz und Liechtenstein» iie-

, Etwas klarer wird es, wenn es weiter 
heisst: «Die Bekämpfung von Drogen
handel und Drogenkonsum auf dem Ge
riete Liechtensteins ist, wie die Bekämp-
ung der gewöhnlichen Kriminalität, al

lein Sache dieses Staates». Doch löste die 
beim Landgericht und beim St. Galler 
(antonsgericht vorherrschende Meinung 
bine Reihe von Fragen aus, deren wich-
[tigste dahingehend lautet, wie es denn 
nit anderen Gesetzsvorschriften, die bis-

Iher ebenfalls über den Zollvertrag, als 
[anwendbar erklärt worden waren, stehe. 

Vichtige Rechtsfragen 
Die Regierung widmet in ihrem Be

triebt diesen wichtigen Rechtstiragen ein 
•besonderes Kapitel, worin sie auf «ver-
Ischiedene grundlegende Fragen staats
rechtlicher Natur» verweist, die das Ver
hältnis der Staatsorgane (Parlament, Re-
jgierung, Gerichte) untereinander betref
fen, aber auch die Verbindlichkeit des 
IRechts, das aufgrund von Verträgen in 
[unserem Lande anwendbar ist, berühren 
[würde. Insbesondere stellt sich für die 
[Regierung (und auch den Landtag) die 
[ Frage, ob ein Rechtserlass, der über den 
Zollvertrag als anwendbares Recht er
klärt worden ist, vom Landgericht im Fal
le einer gerichtlichen Entscheidung als 
nicht anwendbar erklärt werden dürfe. 

[Die Regierung hat zur Klärung dieser 
Frage ein Rechtsgutachten beim Staats
gerichtshof beantragt, doch steht derzeit 
diese Antwort noch aus. Überdies weist 

| sie darauf hin, dass es Aufgabe der zu-
! ständigen Organe in der Schweiz und in 

unserem Lande sein werde, das System 
des über Staatsverträge anwendbaren 
Rechts so zu korrigieren, dass keine 
Zweifel mehr über den Geltungsbereich 
auftreten können. 
Notverordnung als Ausweg 

Die sofort nach Bekanntwerden des 

Fortsdiritdidie 

Delegiertenversammlting 
in Schaan 

An dieser Delegiertenversamm
lung vom kommenden Freitag, den 
19. November um 20.15 Uhr im 
Hotel «Schaanerhof» unter dem 
Vorsitz von Obmann Gebhard Frick 
geht es im Kernpunkt um Vorschlä
ge von Kandidaten für die Gemein
dewahlen 1983 und die Bespre
chung des Wahlprogramms. Die 
nächste Ortsgruppenversammlung 
der FBP Schaan ist auf den 29.. No
vember anberaumt. Treffpunkt ist 
das Restaurant «Rössle» um 20.15 
Uhr. 

pflege, insbesondere im Bereich des Dro
genhandels und des Drogenkonsums, bis 
zu jenem Zeitpunkt, in dem die mit dem 
Gerichtsurteil ausgelöste Rechtsunsicher
heit durch eine entsprechende gesetzliche 
Regelung beseitigt ist. Die mit den zu
ständigen schweizerischen Stellen aufge
nommenen Kontakte erbrachten, so 
heisst es im Regierungsbericht, dass die 
Schweiz unserem Lande zugestehe, ein 
eigenes Betäubungsmittelgesetz zu schaf
fen. Allerdings verband die Schweiz diese 
Zusage mit dem Zusatz, dass die liechten
steinische Gesetzgebung mit der schwei
zerischen identisch sein müsse. Diese 
Rechtsgleichheit ist deswegen erforder
lich, da die Ein- und Ausfuhr von Betäu
bungsmitteln unbestreitbar Gegenstand 
des Zollvertrages darstellt. Eine nicht mit 
der Schweiz übereinstimmende Regelung 
hätte,>4a es.acK-um das gleiche Zoll- und 
Wirtschaftsgebiet handelt, Rechtsproble
me zur Folge, die kaum zu lösen wären: 

Als besonders interessant erscheint in 

dieser Vorlage der Artikel 12, der Mass
nahmen gegen den Betäubungsmittel
missbrauch enthält: «Amtsstellen, Ärzte 
und Apotheker sind ermächtigt, die in 
ihrer amtlichen oder beruflichen Tätig
keit festgestellten Fälle von Betäubungs
mittelmissbrauch, bei denen sich Betreu-
ungsmassnahmen im Interesse des Pa
tienten, seiner Angehörigen oder der All
gemeinheit als angezeigt erachten, der für 
die Betreuung zuständigen Behörde zu 
melden.» Die Regierung weist in ihren 
Erläuterungen darauf hin, dass über die 
Gesetzesvorschrift im Vernehmlassungs-
verfahren die Auffassungen stark ausein
andergegangen seien. Von einer Anzei
gepflicht für den aufgeführten Personen
kreis sieht die Regierungsvorlage deshalb 
ab. Nach Ansicht der Regierung lässt die 
gesetzlich verankerte Ermächtigung zur 
Anzeige eines festgestellten Betäubungs
mittelmissbrauchs eine Anzeige wohl zu, 
ohne aber den Amtsstelleninhaber, Arzt 
oder Apotheker in einen Konflikt mit 
dem Amts- oder Berufsgeheimnis zu 
bringen, das in anderen Gesetzen vorge
schrieben ist. (G. M.) 

In diesen Tagen ist die Renovation der alten Sennerei im Oberdorf Triesen abgeschlos
sen worden. Das Gebäude zählt zu den ältesten Häusern ih der Gemeinde. (Bild: sb) 

Ein Stück Triesner Geschichte 
Renovation und Umbau der alten Sennerei im Oberdorf 

Im Zuge der Gesamtkonzeption zur liehe Sennerei ist später angebaut worden 
Erhaltung schützenswerter Häuser und 
Häusergruppen, ist im Oberdorf Triesen 
vor kurzer Zeit die Renovierung der alten 
Sennerei abgeschlossen worden. Die alte 
Sennerei mit der Kaplanej, dem Haus 
Telser-Frommelt und den beiden Häu
sern Nr. 46 und 47 ist ein Stuck vom 
ältesten Dorfteil vöin Triesen. 

Das Gebäude wurdein drei Etappen 
gebaut. Als ältester Teil ist das ehemalige 
Ladenlokal mit? dem dahinter liegenden 
gewölbten Keller anzusehen. Die eigent-

und der Holzschopf ist noch keine 40 
Jahre alt. Die Wegverbindung zur Dorf
strasse ist von sehr alter Bausubstanz und 
soll in gleichem Masse wie die Gebäude 
geschützt werden. 

Vielseitiger Verwendungszweck 
In einer Studie des Ingenieurbüros Sil

vio Marogg aus dem Jähre-1980j<auf der 
sich Umbau und Renovation dieser histo
rischen Häuser weitestgehend stützen, 
wird auch auf die Möglichkeiten des Ver-

Vaduzer FBP-Gemeinderatsfraktion stellte sich den Fragen der Bürger -
Gut besuchte Informationsversammlung über wichtige Themenbereiche 

Im Rahmen eines ausserordentlich gut 
besuchten Orientierungs- und Informa-
tionssbends vom letzten Montag im voll
besetzten Foyer des Vaduzer Saales unter 
der Leitung von FBP-Obmann Bruno 
Ospett, gab die Vaduzer FBP-Gemeinde
ratsfraktion mit Bürgermeister Arthur 
Konrad an der Spitze, Rechenschaft über 
die Arbeit des Gemeinderates während 
den letzten vier Jahren. Unter den zahl
reichen Parteifreunden sah man erfreu
licherweise viele junge Leute und eine 
stattliche Zahl von Damen. 

Einleitend orientierte Bürgermeister 
Konrad schwerpunktmässig über die Tä
tigkeit und Arbeit des Gemeinderates 
und über die Probleme, die es gilt in 
absehbarer Zeit zu lösen. Wie sidh an
hand des «Rechenschaftsberichtes» zeig
te, hat die Gemeindebehörde in verschier 
denen Bereichen ihre Zielsetzungen .er
füllen können. Dennoch gibt es Probleme 
und Fragen, die in Zusammenarbeit mit 
der Bevölkerung einer Lösung harren. 
Damit waren auch die Stichworte für eine 
anschliessende sehr sachliche und kon
struktive Diskussion gegeben. Schwer-
punktmässiges Hauptthema, über das die 
Versammlungsteilnehmer am ausgiebig
sten diskutierten: die zu lösenden Veir-
kehrsprobleme in unserer Residenz. Hier 
ringt man schon seit Jahren um eine adä
quate Lösung. Insbesondere geht es in 
dieser Frage um die langfristige Planung 
zur  Entlastung des Verkehrs im Inner
ortsbereich, wobei das vorliegende Ver-
kehrskonzept darauf hinzielt, das Städtle 
in eine verkehrsfreie Zone zu verwandeln 
und  eine allfällige Entlastung durch den 
Ausbau der Äulestrasse zu erwirken. 

Diskussionsstoff lieferte auch die An
schlussplanung resp. Zufahrt zur Rhein-
brücke auf die N 13 (siehe VOLKS
BLATT vom 12./13. November). "Hier 

i gaben die Versammlungsteilnehmer ih
rem Befremden Ausdruck, dass eine von 
-der Gemeindevertretung geplante Kon-
•sultativabstimmung unter der Bevölke

rung wegen rechtlicher Bedenken der Re
gierung nicht durchgeführt werden konn
te. Es sei nicht zu verstehen, dass in einer 
so wichtigen Angelegenheit die Bevölke
rung nicht mitreden könne. 
• Fragen im Zusammenhang mit dem 
Zonenplan, Kunsthaus und Beitragszah
lungen an Vereine sowie weitere Themen 
kamen im Rahmen des Abends ebenfalls 
zur Sprache. 

In der Diskussion meldeten sich zu den 
einzelnen Sachthemen die Gemeinderäte 
Werner Verling, Hans Thöny, Tpni 

Meier, Dr. Gert Risch, Luzius Malin und 
Dr. Alois Ospelt zu Wort. 

Wir werden auf den einen oder ande
ren Themenbereich gesondert zurück-
koitimen. (hoe) 

Blick in das Foyer des Vaduzersaales. 
Bort trafen sich am Montag, abend weit 
über 100 Freunde und Anhänger der FBP, 
um mit der FBP-Gemeinderatsfraktion 
über spezifische Vaduzer Gemeindepro-: 
bleme z u  diskutieren. (Bild: Eddy Risch) 

wendungszweckes hingewiesen. Das 
Dachgeschoss ist bereits ausgebaut und 
findet Verwendung als Pfadfindertreff. 
Dieser Teil wurde demzufolge in die £1^ 
nung nicht mehr aufgenommen. Der Ab
bruch des südlich angebauten Holzschop
fes ist seinerzeit von der Bau- und Kultur
kommission befürwortet worden. Durch 
den Abbruch dieses nicht schützenswer
ten Gebäudeteils ist die alte Fassade wie
der zur Geltung gekommen. 

Über dem Eingang des ehemaligen La
denlokals sind die Pfadfinderräume er
schlossen worden. Die Sennerei-soll der 
Malschule zur Verfügung gestellt werden. 
Die alten KupferJkessi in der Sennerei 
bleiben erhalten. Der Sennereiraum kann 
auch für andere Zwecke verwendet wer
den, wie z. B. Atelier, Gewerberaum, 
Ausstellungsraum oder Raum für eine 
Spielgruppe. 

Hohes Mass an Renovationsbedürftigkeit 
Aufgrund des hohen Masses an Reno

vationsbedürftigkeit musste das ganze 
Gebäude (bis auf das Pfadfinderlokal im 
Dachgeschoss) total neu überholt wer
den. Das Dach wurde neu isoliert und 
eingedeckt. Der Einbau notwendiger sa
nitärer Einrichtungen und Beheizungsan
lagen gehört ebenfalls mit ins Renova
tionskonzept. 

Insgesamt werden die Kosten auf etwa 
175 000 Franken zu stehen kommen, wo
bei die Subvention des Staate$ 60 Prozent 
der Denkmalschutz relevanten Bau
kosten beträgt. 


